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Erklärung zur Grabungsbewilligung

Betreff:	Grundinanspruchnahme bei Grabungsarbeiten an Liegenschaften der Marktgemeinde Kuchl  

Seitens des Grabungsberechtigten wird folgende Erklärung abgegeben:

1. Alle am Gemeindegrund erfolgenden Arbeiten sind unter möglichster Schonung von Gemeindeanlagen durchzuführen.
2. Flächen, welche in den letzten 3 Jahren Asphaltiert wurden sind nach der Setzung des Grabungsbereiches ganzflächig  zu asphaltieren. 
3. Soferne durch Arbeiten auf Gemeindegrund Schäden, an Abwasserkanälen, Oberflächenkanälen, Leitungen der Straßenbeleuchtung, Wasserleitungen oder anderen Einrichtungen der Marktgemeinde Kuchl verursacht werden, ist sofort an die Marktgemeinde Kuchl eine Schadensmeldung zu erstatten. Die Schäden sind unter Anweisung eines befugten Vertreters der Marktgemeinde Kuchl vom Grabungsberechtigten fachgerecht zu reparieren. 
4. Nach Beendigung der Arbeiten ist eine Endabnahme im Beisein der Marktgemeinde Kuchl, des Grabungsberechtigten und der bauausführenden Firma vorzunehmen. Sollte kein Endabnahmeprotokoll vorgelegt werden oder zustande kommen, haftet der Grabungsberechtigte 3 Jahre für im Bereich der Grabung aufgetretene Schäden am Leitungsnetz bzw. anderen betroffenen Einrichtungen der Gemeinde.
5. Alle im Zusammenhang mit späteren Änderungen oder Erweiterungen von Gemeindeanlagen notwendig werdenden Änderungen, Umlegungen oder Entfernungen der gegenständlichen Baulichkeiten werden auf Kosten des Bauwerbers und nach Weisung der Marktgemeinde Kuchl durchgeführt. Das heißt, die z.B. vom Berechtigten errichteten Leitungen etc. sind auf Kosten des Berechtigten zu entfernen bzw. umzulegen, soferne die Marktgemeinde Kuchl die Grundfläche für den eigenen Bedarf selbst benötigt.
6. Bei Grabungsarbeiten an asphaltierten Flächen sind diese nach den entsprechenden Richtlinien betreffend der Instandsetzung von Straßen bzw. Gehsteigen nach erfolgten Grabungsarbeiten (RVS) wieder herzustellen.
7. Bei Unklarheiten ist vor Grabungsbeginn der Kontakt mit der Marktgemeinde Kuchl herzustellen. 
8. Um eine Grabungsbewilligung nach der StVO ist bei der Marktgemeinde Kuchl als Straßenrechtsbehörde gesondert durch die bauausführende Firma anzusuchen.

Die oben angeführten Grabungsbedingungen werden vollinhaltlich anerkannt.
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Für den Grabungsberechtigten:

Hinweis: Die oben angeführten Grabungsbedingungen werden, auch bei Nichtunterfertigung, mit Beginn bzw. Aufnahme der Grabungsarbeiten, vollinhaltlich anerkannt!


RICHTLINIEN
(auszugsweise aus den RVS)


betreffend der Instandsetzung von Straßen bzw. Gehsteigen nach erfolgten
Grabungsarbeiten.



1.	Herstellen des Straßenunterbaues:
Verfüllen der Künette mit Frostkoffermaterial in einer Stärke von 50 cm im komprimierten Zustand.
Verdichten der so geschaffenen Planie durch Abstampfen mit Pressluftgeräten oder Explosionsrammen oder bei entsprechend breiter Künette mit einer Rüttelwalze oder einer entsprechend schweren Rüttelplatte.
Die Verdichtung hat gem. den Richtlinien der Forschungsgesellschaft für Straßenbau (RVS) zu erfolgen.
Falls Leistensteine entfernt werden, sind diese lage- und höhenmäßig wieder in den ursprünglichen Zustand zu versetzen. Sofern Kanaldeckel und Wassereinlaufschächte beseitigt werden, sind diese  lage- und höhenmäßig wieder in die ursprüngliche Position zu versetzen.
Bis zum Einbau der Bitukiesdecke sind Setzungen bzw. durch den Straßenverkehr verursachte Schlaglöcher laufend mit Bindeschotter aufzufüllen.

2.	Instandsetzung der Fahrbahn- bzw. Gehsteigdecken:
Unmittelbar nach Abschluß der Grabungsarbeiten ist die Fahrbahn bzw. der Gehsteig durch 
Einbringung einer einlagigen Bitukiesschichte mit einer Körnung 0 - 16 mm, die im verdichteten Zustand die ursprüngliche Stärke (maximal 12 cm) jedoch mind. 8 cm aufweist, herzustellen. 
Der Einbau des Mischgutes ist maschinell mit Fertigern zu bewerkstelligen. Einbau von Hand ist nur in jenen Fällen gestattet, bei denen der Einsatz eines Fertigers infolge der zu geringen Breite nicht möglich ist. Wo nicht ausdrücklich etwas anderes verlangt wird, ist Bitukies der Güteklasse BT II einzubauen. 
Setzungen sind laufend mit Asphaltfeinbeton auszugleichen.

In den Bereichen, in denen der Einbau der Bitukiesdecke aus verkehrstechnischen Gründen sofort erforderlich ist, ist besonders auf ein sorgfältiges Hinterfüllen zu achten.

3. Aufbringen der Asphaltfeinbetondecke:
Nach einer Setzungszeit von ca. 12 Monaten ist auf die Bitukiesdecke eine Asphaltfeinbetondecke unter Beachtung nachstehender Vorgaben aufzubringen:
Geradliniges Schneiden und Abfräsen der Anschlußstellen an bestehende Asphaltdecken, wobei die Übergriffe eine Mindestbreite von 25 cm aufweisen müssen.
Aufbringen der Asphaltfeinbetondecke von 80 kg/m² Heißmischgut AB 08, incl. Vorspritzen der gesamten Fläche einschl. der Übergriffe und Ränder mit mind. 0,4 kg/m² Heißbitumen oder mit einem bituminösen Haftkleber in entsprechender Menge. Die Asphaltfeinbetondecke ist so einzubauen, daß eine völlige Ebenflächigkeit mit dem anschließenden Belag gegeben ist. 
Der Einbau von Feinmischgut (bei Längsausbesserungen ab einer Breite von 1,40 m) hat grundsätzlich maschinell unter Einsatz von Groß- bzw. Kleinfertigern zu erfolgen.

4. Aufbringen der Asphaltfeinbetondecke bei Grabungen innerhalb der 3 Jahresfrist:
Flächen, welche in den letzten 3 Jahren Asphaltiert wurden, sind nach der Setzung des Grabungsbereiches großflächig  zu asphaltieren. 

Der Anschluß an neue oder bestehende Asphaltflächen, sowie an Fahrbahneinbauten hat durch Ausbildung einer Fuge mit Verwendung eines schmelzbaren Bitumen – Fugenbandes oder Aussparen einer Fuge und Vergießen mit einer dauerelastischen Fugenvergußmasse zu erfolgen.
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